
 

 

 

FAQ zum neuen Antrag auf Erteilung einer 
Spielberechtigung 

Warum gibt es einen neuen Antrag auf Erteilung einer Spielberechtigung? 
Die Neufassung des Antrags beruht auf zwei unterschiedlichen Gründen: 

1. Neueinführung der Fifa Connect ID und der damit verbundenen Informationspflicht 
2. Notwendigkeit der Unterschrift aller gesetzlichen Vertreter*innen 

 
Im Zuge dessen haben wir dann außerdem die Einwilligungsmöglichkeit zur Nutzung der Spieler*innenfotos bei 
FUSSBALL.DE mit eingebaut, sodass die dafür bisher notwendigen weiteren Einwilligungsformulare mit dem neuen 
Antrag weggefallen sind. 

Was ist die Fifa Connect ID? 
Die FIFA hat im Jahr 2019 die Regularien zum „Status und dem Transfer von Spielern“ dahingehend angepasst, dass 
ein zentral vergebenes und eindeutiges Identifikationsmerkmal für alle Spieler*innen ab dem 12. Lebensjahr, die in 
den Mitgliedsverbänden der FIFA eine Spielberechtigung besitzen, vorgesehen ist. Dies ist die sog. FIFA Connect ID.  

Die Fifa Connect ID gilt ab 12 Jahren – kann es dann nicht einen kürzeren 
Antrag für Jüngere geben? 
Dieser Prozess ist nicht umsetzbar, da dies bedeuten würde, dass alle Spielberechtigungen erlöschen müssten, 
sobald ein Kind das 12. Lebensjahr erreicht hat. Anschließend müsste also dann der erweiterte Antrag auf Erteilung 
einer Spielberechtigung eingereicht werden – dieser bürokratische Aufwand steht nicht im Einklang mit dem 
Nutzen für die Antragstellung von Spieler*innen vor dem 12. Lebensjahr. 

Warum bedarf es nun der Unterschrift aller gesetzlichen vertreter*innen? 
Die Datenschutzgrundverordnung sieht bei der Einwilligung für Minderjährige „die Einwilligung des Trägers der 
elterlichen Verantwortung“ vor. Zahlreiche Gerichte haben inzwischen entschieden, dass mit den „Trägern der 
elterlichen Verantwortung“ stets alle gesetzlichen Vertreter*innen gemeint sind. Auch aus diesem Grund 
empfehlen wir die Anpassung der Anträge in den Vereinen. Die Notwendigkeit der Unterschrift aller gesetzlichen 
Vertreter*innen ist im Übrigen bereits in den behördlichen Einrichtungen der Fall.  

Wie ist mit alleinerziehenden Elternteilen umzugehen? 
Diese können auf dem Antrag vermerken, dass sie die einzige gesetzliche Vertretung des Kindes sind und den 
Antrag dann entsprechend als Einzelperson unterzeichnen. Eine Prüfung durch den Verein und/oder den Verband 
muss dabei nicht vorgenommen werden, hier greift der Grundsatz nach Treu und Glauben. 

Die gesetzlichen Vertreter*innen leben getrennt voneinander, gibt es hierzu 
Ausnahmeregelungen? 
Leider gibt die Gesetzeslage keine Ausnahmen diesbezüglich her, es sind auch dort die Unterschriften aller 
gesetzlichen Vertreter*innen notwendig. Wir empfehlen die Zusendung digital, sodass der Prozess beschleunigt 
werden kann und das Dokument nicht per Post hin und her gesandt werden muss. 

Welche Bestätigungen bzw. Einwilligungen sind für die Antragstellung 
zwingend notwendig? 
Die zwingend notwendigen Bestätigungen bzw. Einwilligungen befinden sich auf Seite 1 des neuen Antrags auf 
Erteilung einer Spielberechtigung. Hierbei hat die Person (oder die gesetzliche Vertretung), für die die 
Spielberechtigung beantragt werden soll, die Richtigkeit der Angaben und die Kenntnisnahme sowie die 
Zustimmung von Anlage A zu bestätigen. Der Verein ist außerdem dazu aufgefordert zu bestätigen, dass das 
Original-Personaldokument eingesehen wurde. 
 
Darüber hinaus empfehlen wir die Zustimmung zur Nutzung eines Spieler*innenfotos im DFBnet (Seite 2, erste 
Zustimmungsmöglichkeit). Wird dem nicht zugestimmt, ist der*die Spieler*in dazu verpflichtet sich bei den Spielen 
mit einem amtlichen Lichtbildausweis ausweisen zu können.  



 

 

 

Welche weiteren Einwilligungen können erteilt werden? 
Die Einwilligungen auf Seite 2 können freiwillig erteilt werden. Die erste Zustimmungsmöglichkeit dient dazu das 
Spieler*innenfoto in das DFBnet hochladen zu können. Wir empfehlen die Zustimmung (siehe auch vorherige 
Frage).  
Die zweite Einwilligungsmöglichkeit dient dazu, wenn die Spieler*innenfotos zusätzlich auf FUSSBALL.DE 
veröffentlicht werden dürfen/sollen.  
Die dritte Einwilligungsmöglichkeit ist ausschließlich für Minderjährige unter 16 Jahren vorgesehen. Diese 
beinhaltet die Einwilligung zur Veröffentlichung der Personendaten und des Spieler*innenfotos auf FUSSBALL.DE. 
Diese beiden Punkte ersetzen die bisher notwendigen Zusatzerklärungen zur Nutzung von Personendaten bzw. 
Spieler*innenfotos im DFBnet und auf FUSSBALL.DE. 

Wie können diese Einwilligungen noch nachträglich erteilt werden? 
Sollte eine Person wollen, dass das Spieler*innenfoto bzw. bei Minderjährigen unter 16 Jahren zusätzlich die 
Personendaten auf FUSSBALL.DE veröffentlicht werden, dem aber bei der Antragstellung zur Spielberechtigung 
noch nicht zugestimmt hat, können die bisherigen Zusatzerklärungen weiterhin genutzt werden. Diese finden sich 
im Download-Bereich auf www.hfv.de und sind den Antragsunterlagen dann beizufügen. 

Was steht eigentlich in Anlage A? 
Eine große Hürde stellt die neue Anlage A dar. Diese ist insgesamt fünf Seiten lang und umfasst Informationen zu 
folgenden Aspekten: 

• FIFA Connect ID 
• Datenschutz 
• Wettverbot 

 
Hierbei werden insbesondere zur FIFA Connect ID und generell dem Datenschutz die gem. DSGVO notwendigen 
Aspekte der Informationspflicht aufgeführt: 

• Wer erhebt meine Daten? 
• Wie und wo werden diese verarbeitet? 
• Wo findet eine Veröffentlichung statt? 
• Welche Gründe gibt es für eine Veröffentlichung? 
• Welche Rechte hat die betroffene Person? 
• An wen kann ich mich bei Fragen wenden? 
• Wie kann ich die Verarbeitung der Daten widerrufen? 

Muss ich als Verein den antragstellenden Personen Anlage A mit übergeben? 
Die antragstellende Person ist verpflichtet die Kenntnisnahme und Zustimmung zu bestätigen. Hieraus ergibt sich, 
dass die antragstellende Person die Möglichkeit hatte, Einsicht in Anlage A zu erlangen. Aus diesem Grund 
empfehlen wir die Herausgabe von Anlage A. Dabei stellt auch die digitale Übergabe eine Möglichkeit dar. Anlage A 
haben wir daher als separates Dokument im Download-Bereich unter www.hfv.de hinterlegt. 

Wir haben bereits alte Anträge herausgegeben. Müssen wir zurückkommende 
Anträge nun zurückgeben und den neuen Antrag ausfüllen lassen? 
Diese Frage haben wir in den letzten Tagen mehrfach erhalten. Wir bitten darum, ausschließlich neue Anträge 
herauszugeben, sehen aber eine Kulanzzeit bis zum 30.09.2021 vor. Sollte bei einer Passüberprüfung festgestellt 
werden, dass im Zeitraum vom 20. bis 30.09.2021 noch ein alter Antrag genutzt wurde, sehen wir von einer 
Ordnungsstrafe aus Kulanzgründen ab. 

Welche Anträge werden noch angepasst? 
Alle Anträge, bei denen die Einwilligung für Minderjährige erfolgt/erfolgen kann. Wir bitten bereits ab jetzt darum, 
dass alle gesetzlichen Vertreter*innen diese Anträge unterschreiben. 

An wen kann ich mich für Rückfragen wenden? 
Als Ansprechpartner stehen Ihnen folgende Mitarbeiter gern zur Verfügung: 

• Datenschutz Dominik Voigt (dominik.voigt@hfv.de bzw. 040 / 675 870 – 27) 
• Passwesen Christian Böckl (christian.boeckl@hfv.de bzw. 040 / 675 870 – 14) 
• Team Spielbetrieb Heiko Arlt (heiko.arlt@hfv.de bzw. 040 / 675 870 – 13) 
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